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Geschäftsordnung der Promotionskommission 
des Doktoratsstudiums PTW 

 
Der*die Leiter*in des Doktoratsstudiengangs PTW, sein oder seine Stellvertreter*innen 
sowie mindestens drei habilitierte Lehrende des Doktoratsstudiengangs bilden die Pro-
motionskommission. Die habilitierten Mitglieder der Promotionskommission, welche 
nicht der Leitung angehören, werden mit einfacher Mehrheit vom Doktoratsteam ge-
wählt. In allen Verfahrensfragen der Promotion entscheidet die Kommission nach Diskus-
sion. Kann keine Einigung erzielt werden, entscheidet die einfache Mehrheit. 
 
Der*die Vorsitzende führt die Geschäfte der Promotionskommission und bereitet die Sit-
zungen vor. Die Entscheidungen in Routinefällen sind dem*der Vorsitzenden übertragen, 
der der Promotionskommission darüber regelmäßig berichtet. Entscheidungen über 
Streitfragen, Widersprüche und Zweifelsfälle sind aber in jedem Fall von der Promotions-
kommission per Mehrheitsentscheid zu treffen und zuvor in den Teamsitzungen der Mit-
arbeiter*innen des Doktoratsstudiums zu diskutieren. 
 
Die Promotionskommission entscheidet über die Auswahl der Bewerber*innen nach for-
malen und inhaltlichen Kriterien. Dazu zählen Aufnahmegespräche, akademische Vorstu-
dien, etwaige bisherige wissenschaftliche Publikationen, Psychotherapieausbildung bzw. 
psychotherapeutische Vorkenntnisse, die Qualität des eingereichten Entwurfs des Disser-
tationsprojektes sowie die inhaltliche Nähe desselben zu den Forschungsschwerpunkten 
der PTW‐Fakultät bzw. der in Frage kommenden Betreuer*innen. 
 
Die Promotionskommission legt die Anzahl der Studierenden pro Jahrgang fest im Hin-
blick auf einen qualitätssichernden Betreuungsschlüssel sowie unter Berücksichtigung 
ökonomischer Gesichtspunkte.  
 
Die Promotionskommission kann mit Blick auf die fachliche Expertise Empfehlungen in 
Bezug auf Betreuer*innen aussprechen.  
 
Die Promotionskommission kann den*die Betreuer*in von der Betreuungspflicht entbin-
den, wenn die ihm*ihr zugeteilten Doktorand*innen länger als zwölf Monate keinen Kon-
takt zu ihnen gehalten und auch nach einmaliger Aufforderung keine schriftlichen Mittei-
lungen über den Stand bzw. den Fortschritt ihrer Arbeit vorgelegt haben. Die Studieren-
den können dann durch die Promotionskommission per Beschluss beurlaubt werden. Die 
Zeitspanne beträgt mindestens ein Semester und ist zwischen der Kommission, dem*der 
Betreuer*in und dem*der Studierenden zu vereinbaren.  
 
Sofern der*die Studierende trotz Aufforderung keine Rückmeldung gibt, kann er*sie von 
der Promotionskommission ohne Zustimmung beurlaubt werden. Auf Antrag des*der 
Studierenden kann die Kommission für den Beginn des dem Antrag bzw. der Beurlaubung 
folgenden Semesters die Beurlaubung nach Rücksprache mit dem*der Betreuer*in per 
Beschluss aufheben. 
 
Die Promotionskommission fungiert als Beschwerdestelle für Studierende des Doktorats-
studiums PTW. Sofern sich die Beschwerde auf ein Mitglied der Promotionskommission 
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bezieht, ist dieses auf Wunsch des Studierenden durch eine*n andere*n habilitierte*n Mit-
arbeiter*in des Doktoratsstudiums – in begründeten Ausnahmefällen auch durch ein an-
deres habilitiertes Mitglied des PTW-Departments – zu ersetzen, den der*die Studierende 
frei wählen kann. 
 
Die Sitzungen der Promotionskommission sind nicht öffentlich. Ihre Mitglieder unterlie-
gen der Verschwiegenheitspflicht, die auch über das Ende der Amtszeit hinaus gilt. 
 
Scheidet ein Mitglied aus, wählt das Doktoratsteam ein anderes habilitiertes Mitglied mit 
Mehrheitsbeschluss. Scheidet der*die Leiter*in des Studiengangs aus, übernimmt sein*e 
Stellvertreter*in oder einer seiner Stellvertreter*innen dessen Funktion bis zur Einset-
zung eines*einer neuen Leiters*Leiterin. 
 


